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ANLAGE 

Schlussfolgerungen des Rates zum EU-Aktionsplan für die Gleichstellung (2016-2020) 

 

1. Die Gleichstellung der Geschlechter ist das Kernstück des europäischen Wertesystems und im 

rechtlichen und politischen Rahmen der Europäischen Union (EU) verankert. Die EU und ihre 

Mitgliedstaaten spielen eine Vorreiterrolle für den Schutz, die Verwirklichung und die 

Wahrnehmung der Menschenrechte durch Frauen und Mädchen und fördern sie nachdrücklich 

in allen Außenbeziehungen, nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit1. 

2. Der Rat bekräftigt seine Schlussfolgerungen zu Gleichstellungsfragen in der 

Entwicklungspolitik vom 26. Mai 2015 sowie sein nachdrückliches Bekenntnis zur 

Gleichstellung der Geschlechter, zu den Menschenrechten, zur Stärkung der Rolle von Frauen 

und Mädchen sowie zur Bekämpfung geschlechterbezogener Gewalt. Das Jahr 2015 ist ein 

wichtiger Wendepunkt für die nachhaltige Entwicklung und die Gleichstellung der 

Geschlechter. In diesem Jahr wurde die Agenda 2030 angenommen und es wurde der 

20. Jahrestag der Annahme der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing sowie der 

15. Jahrestag der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über Frauen, 

Frieden und Sicherheit begangen.  In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat die Ernennung 

des EAD-Hauptberaters für Gleichstellungsfragen, der für Frauen, Frieden und Sicherheit und 

alle anderen geschlechtsspezifischen Fragen zuständig ist. 

3. Die EU begrüßt den Aktionsplan von Addis Abeba und die Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung, in denen die wesentliche Rolle der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen als Motoren für nachhaltige Entwicklung, 

Frieden und die volle Durchsetzung ihrer Menschenrechte bekräftigt wird. Die Rechte von 

Frauen und Mädchen stehen im Zentrum der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, und 

zwar nicht nur als eigenständige Ziele, sondern auch als bereichsübergreifende Themen. 

                                                 
1 Zu den Maßnahmen und politischen Verpflichtungen der EU auf dem Gebiet der 

Gleichstellung der Geschlechter siehe Seite 2 Fußnote 3 der gemeinsamen Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen mit dem Titel "Gender Equality and Women's Empowerment: 
Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" 
(Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen – Veränderung des 
Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen (2016-2020)). 
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4. Der Rat bekräftigt, wie wichtig es ist, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die 

unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen, Mädchen, Jungen und Männern bei der 

humanitären Hilfe und bei der Verknüpfung von Soforthilfe, Wiederaufbau und Entwicklung 

berücksichtigt werden. Außerdem betont er, wie wichtig die Prävention gegen sexuelle und 

geschlechtsspezifische Gewalt (SGSG) und die Reaktion darauf in Notfällen ist. Die Stärkung 

der Rolle von Frauen und Mädchen und deren Teilhabe in allen Phasen der humanitären Hilfe 

und der Hilfe für einen raschen Wiederaufbau ist von entscheidender Bedeutung. Der Rat 

fordert alle Mitgliedstaaten auf, das Kommuniqué mit dem Aufruf zum Schutz vor 

geschlechtsspezifischer Gewalt in Notfällen2 und den Fahrplan zum Aufruf für den Zeitraum 

2016-20203 zu billigen. In alle Bewertungen von Notfällen, Noteinsatzpläne, 

Finanzierungspläne und Überwachungs- und Evaluierungsberichte sollten Analysen zur 

Geschlechtergleichstellung und zum Risiko von SGSG aufgenommen werden. Der Rat legt 

der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, in Interventionen für die Gleichstellung und 

gegen SGSG in humanitären Zusammenhängen sowie in den Aufbau von Kapazitäten für die 

Gleichstellung und gegen SGSG auf globaler Ebene durch die Finanzierung von humanitärer 

und Entwicklungshilfe zu investieren. 

5. Die EU begrüßt ferner den Sendai-Rahmen für die Reduzierung des Katastrophenrisikos 

(2015-2030), in dem die besondere Rolle von Frauen und Mädchen bei der Stärkung der 

Widerstandskraft, der Verringerung der Anfälligkeit und dem Risikomanagement in den 

jeweiligen Gemeinschaften betont wird. Der Rat unterstreicht die zentrale Rolle der 

Gleichstellung der Geschlechter und der  Stärkung der Rolle von Frauen in laufenden 

internationalen Prozessen und bei deren anschließender Umsetzung, wie etwa die Konferenz 

der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (COP 21) und der Weltgipfel für humanitäre Hilfe 2016. 

                                                 
2  Das Kommuniqué mit dem Aufruf zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt in 

Notfällen wurde vom britischen Ministerium für internationale Entwicklung (DFID) und von 
der schwedischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit (SIDA) im 
November 2013 veröffentlicht; 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/256872/Final_
Communique_v_11_Nov_4.pdf. 

3  Der Fahrplan zum Aufruf für den Zeitraum 2016-2020 wurde auf Initiative des US-
Außenministers John Kerry und der schwedischen Ministerin für Auswärtige 
Angelegenheiten/stellvertretenden Ministerpräsidentin Schwedens Margot Wallström am 
1. Oktober 2015 auf der hochrangigen Tagung der 70. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in New York vorgestellt; http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Call-
to-Action-Roadmap.pdf. 
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6. Der Rat begrüßt den wichtigen Beitrag, den die gemeinsame Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen mit dem Titel "Gender Equality and Women's Empowerment: 

Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" 

(Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen – Veränderung des 

Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen (2016-2020)) als 

Folgemaßnahme zu den Schlussfolgerungen vom Mai 2015 leistet. Im Anschluss an seine 

Forderung nach einem soliden und ehrgeizigen Nachfolgeprogramm für den Aktionsplan für 

die Gleichstellung (2010-2015) begrüßt und billigt der Rat den Aktionsplan für die 

Gleichstellung (GAP) (2016-2020)4, in dem die Notwendigkeit der uneingeschränkten und 

gleichberechtigten Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Frauen 

und Mädchen sowie der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen hervorgehoben wird. 

 

Die EU setzt sich uneingeschränkt für die Umsetzung der vier im GAP genannten zentralen 

Themenbereiche in den gesamten EU-Außenbeziehungen ein: 

 Gewährleistung der physischen und psychischen Unversehrtheit von Mädchen und 
Frauen 

 Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte /  Stärkung der Rolle von Frauen 
und Mädchen 

 Stärkung der Mitsprache und Teilhabe von Mädchen und Frauen 

 Wandel der institutionellen Kultur, um den Zusagen der EU wirksamer 
nachzukommen 

Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass das Dokument ergebnisorientiert ist, und fordert die 

Kommission und die Hohe Vertreterin auf, in allen vier zentralen Themenbereichen bis zum 

Jahr 2020 messbare Ergebnisse zu erzielen. 

                                                 
4  Der GAP (2016-2020) ist im Anhang zu den vorliegenden Schlussfolgerungen des Rates 

enthalten. 
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7. Der Rat verweist auf die Schlussfolgerungen des vierten Berichts über die Umsetzung des 

EU-Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und Machgleichstellung der Frauen in 

der Entwicklungszusammenarbeit (2010-2015) und die Ergebnisse der unabhängigen 

Bewertung der Unterstützung der EU für die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Machtgleichstellung der Frauen in Partnerländern. Er fordert die Kommission, die Hohe 

Vertreterin und die Mitgliedstaaten auf, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die 

gemeinsamen Anstrengungen für eine kohärentere, effizientere und wirksamere Umsetzung 

des Aktionsplans für die Gleichstellung (2016-2020) sowohl in den zentralen Dienststellen als 

auch in den Partnerländern in Abstimmung mit der Zivilgesellschaft zu verstärken. Die 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft muss während des gesamten Zyklus der Planung, 

Durchführung, Überwachung und Bewertung des GAP sichergestellt werden. Ferner ist die 

Kohärenz und Konsistenz mit dem Aktionsplan der EU für Menschenrechte und Demokratie 

(2015-2019) und der neuen politischen Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in 

der EU nach 2015 zu gewährleisten. 

8. Der Rat bekräftigt die Bedeutung von strategischer und effizienter Überwachung, Bewertung, 

Berichterstattung und von Weiterverfolgung. Er begrüßt daher den im GAP vorgesehenen 

Rahmen für die systematische Überwachung und Rechenschaftslegung zur Messung der 

Fortschritte in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Mädchen 

und Frauen und die Stärkung der Rolle von Frauen in Drittländern. Angesichts der Bedeutung 

des GAP als Instrument zur Umsetzung der Agenda 2030 sieht der Rat den für 2016 zu 

erwartenden endgültigen Indikatoren für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung mit Interesse 

entgegen und fordert die Kommission auf, die GAP-Indikatoren und den internationalen 

Ergebnisrahmen der EU für Zusammenarbeit und Entwicklung entsprechend zu überarbeiten. 

Der Rat unterstreicht in diesem Zusammenhang die wichtige Rolle des Europäischen Instituts 

für Gleichstellungsfragen. 

9. Der Rat würdigt und begrüßt auch die wichtige Rolle, die die GAP-Taskforce bei der 

Entwicklung des GAP gespielt hat. Der Rat fordert die Kommission und die Hohe Vertreterin 

auf, auch weiterhin mit den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und Überwachung des GAP, 

vor allem im Rahmen der Gruppe der Experten für Gleichstellungsfragen der Mitgliedstaaten, 

zusammenzuarbeiten. 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=81615&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13201/15;Nr:13201;Year:15&comp=13201%7C2015%7C


 

 

13201/15   aih/bl 6 
ANLAGE DG C 1  DE 
 

10. Die Kommission, die Hohe Vertreterin und die Mitgliedstaaten sollen im Hinblick auf den 

GAP Ergebnisse erzielen und über die Fortschritte und Rückschläge sowie über die 

Finanzierung transparent Bericht erstatten, so wie es im GAP vorgesehen ist. Zu diesem 

Zweck sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Umsetzung des GAP zu unterstützen, und 

werden dringend aufgefordert, sich aktiv an der Überwachung zu beteiligen.  Der Rat fordert 

eine jährliche obligatorische und systematische Berichterstattung aller EU-Akteure im 

Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit, Transparenz und Kohärenz der Investitionen 

der EU und ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Verbesserung der Rechenschaftslegung in Bezug auf EU-Investitionen gegenüber den 

Bürgern der EU und letztlich den Begünstigten. Die Dienststellen der Kommission und der 

EAD werden den Rat jährlich über die Umsetzung des GAP unterrichten. 

11. Der Rat ersucht alle Parteien, für ausreichende Mittel und Humanressourcen Sorge zu tragen, 

damit die Zusagen der EU hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter sowie der 

Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen und der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte 

uneingeschränkt erfüllt werden können. Der Rat betont, dass die Finanzmittel innerhalb der 

geltenden Finanzausstattung aufgestockt werden müssen, um die wirksame Umsetzung der im 

Rahmen des GAP ausgemachten Maßnahmen sicherzustellen. Er fordert die Kommission und 

die Hohe Vertreterin auf, weiterhin den dreigliedrigen Ansatz durch gezielte Aktionen, 

wirksames Gender-Mainstreaming und politischen Dialog umzusetzen. 

12. Der GAP bietet eine Lösung, wie die EU in ihren Außenbeziehungen ihren Zusagen 

hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle von Mädchen 

und Frauen wirksamer nachkommen kann, und eine Gelegenheit, die bereichsübergreifende 

Rolle der Gleichstellung der Geschlechter in Übereinstimmung mit den internen Maßnahmen 

der EU, auch im Rahmen der universellen Agenda 2030, hervorzuheben. Er ermöglicht ein 

wirksameres Engagement aller Dienststellen der Kommission und des EAD und verbessert 

die Politikkohärenz bei der Umsetzung der Ziele der EU im Bereich der 

Geschlechtergleichstellung. Der GAP baut auf den bisherigen Erfahrungen und Erfolgen auf, 

zieht Lehren aus der Vergangenheit und bildet einen wichtigen Schwerpunkt für die Zukunft, 

wobei vier zentrale Themenbereiche im Mittelpunkt stehen, damit echte Fortschritte in Bezug 

auf die Gleichstellung der Geschlechter erzielt werden und sich das Leben von Mädchen und 

Frauen verändert. 
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13. Ein institutioneller und kultureller Wandel sowie eine verstärkte vorausschauende Führung 

sind notwendige Voraussetzungen für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter 

in allen Außenbeziehungen der EU und für die vollständige Umsetzung der Themenbereiche. 

Daher fordert der Rat die Kommission und die Hohe Vertreterin auf, für einen raschen und 

umfassenden Wandel der institutionellen Kultur zu sorgen. Er muss mit wirkungsvoller 

Kommunikation, angemessenen Schulungen und der aktiven Einbeziehung der EU-

Delegationen und der Botschaften der Mitgliedstaaten einhergehen. 
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ANHANG zur Anlage 

Maßnahmen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle von 
Frauen: Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen 

mithilfe der EU-Außenbeziehungen (2016-2020) 

Die gemeinsame Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel "Gender Equality 

and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External 

Relations 2016-2020" (Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen – 

Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen 

(2016-2020)) bietet den Rahmen für die Überwachung und die Rechenschaftslegung zur Messung 

der Fortschritte in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Mädchen und 

Frauen und die Stärkung der Rolle von Frauen in Entwicklungs-, Erweiterungs- und 

Nachbarschaftsländern, auch in fragilen, Konflikt- und Notsituationen. 

Sie gilt für die Dienststellen der Europäischen Kommission (die Generaldirektionen Internationale 

Zusammenarbeit und Entwicklung, Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen und –

 soweit relevant – Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz und der Dienst für außenpolitische 

Instrumente) und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) jeweils in den Bereichen, für die sie 

zuständig sind, sowohl in den zentralen Dienststellen als auch auf der Ebene der EU-Delegationen.1 

Die Koordinierung und die Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten werden weiterhin 

gewährleistet sein.2 

Messbare Ergebnisse und eine transparente Berichterstattung über die Fortschritte und Rückschläge 

werden als gängige Praxis erwartet. Mit dieser Berichterstattung wird ein zweifaches Ziel verfolgt: 

 Verbesserung der Wirksamkeit von EU-Initiativen und ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung der 
Geschlechter 

 Verbesserung der Rechenschaftslegung in Bezug auf EU-Initiativen gegenüber den EU-Organen, den Bürgern 
der EU und letztlich den Begünstigten. 

Bei thematischen und geografischen Maßnahmen der EU kann darauf hingewiesen werden, wo sie 

zu den vier in dieser Arbeitsunterlage beschriebenen Schwerpunkten beigetragen haben und wie die 

Fortschritte und die für die Unterstützung der Gleichstellungsziele aufgewendeten Mittel gemessen 

wurden. 

                                                 
1  Unbeschadet der besonderen Regelungen für die Kandidatenländer und potenziellen 

Kandidatenländer im Rahmen der Erweiterungspolitik der EU.  
2  Die Dienststellen der Kommission, der EAD und die Mitgliedstaaten der EU werden im 

Folgenden als "EU-Akteure" bezeichnet. 
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Um die konsequente und strikte Anwendung der Berichterstattungsmethoden und der Indikatoren 

zu gewährleisten, werden die Kommissionsdienststellen und der EAD detaillierte Leitlinien 

ausarbeiten (siehe allgemeine Leitlinien in Anhang 2). Die Nutzung bestehender Systeme, wie etwa 

der Managementberichte über die Außenhilfe (EAMR), wird gefördert. Die Arbeitsunterlage und 

die Maßnahmen in diesem Anhang umfassen Indikatoren zur Verfolgung der Fortschritte (sowohl 

im Hinblick auf die Beiträge der Europäischen Union als auch im Sinne von kontextbezogenen 

Fortschritten). In den meisten Fällen basieren die Indikatoren auf den Indikatoren, die in den 

laufenden internationalen Diskussionen über Indikatoren im Zusammenhang mit den Zielen für eine 

nachhaltige Entwicklung vorgeschlagen wurden, und auf dem Ergebnisrahmen der EU3. Sie werden 

im Jahr 2016 überprüft, nachdem im September 2015 die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

und in der ersten Jahreshälfte 2016 die entsprechenden Indikatoren angenommen worden sind. 

Wesentliche Elemente des Berichtskonzepts: 
 

 Systematische Berichterstattung durch alle EU-Akteure über den institutionellen 

Kulturwandel anhand der entsprechenden in diesem Anhang festgelegten Indikatoren4. In diese 

Berichte fließt die interne Berichterstattung ein, die in den EU-Mitgliedstaaten gemäß den 

jeweiligen nationalen Aktionsplänen oder Strategien für die Geschlechtergleichstellung bereits 

vorhanden ist oder eingeführt wird. 

 Systematische Gleichstellungsanalyse für alle neuen Maßnahmen im Außenbereich (z. B. 

bilaterale, regionale und thematische Maßnahmen). EU-Akteure, die über ihre Tätigkeiten 

berichten, verwenden nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte Daten, soweit verfügbar5. 

Erforderlichenfalls werden Möglichkeiten für aufeinander abgestimmte Anstrengungen zur 

Generierung von Daten geprüft, einschließlich der Möglichkeiten für den Aufbau statistischer 

Kapazitäten zur Erfassung und Meldung geschlechterdifferenzierter Informationen. 

                                                 
3  "Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework" 

(Einführung des internationalen Ergebnisrahmens der EU für Entwicklung und 
Zusammenarbeit), SWD(2015) 80 final vom 26.3.2015. 

4  Aus diesem Grund wird der institutionelle Kulturwandel in diesem Anhang als erstes 
behandelt.  

5 EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und Machgleichstellung der Frauen in 
der Entwicklungszusammenarbeit (2010-2015) (SWD, SEC(2010) 265 final) vom 8.3.2010. 
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Bei den drei thematischen Schwerpunkten (physische und psychische Unversehrtheit, 

wirtschaftliche und soziale Rechte, Mitsprache und Teilhabe) wird von den EU-Akteuren nicht 

erwartet, dass sie in Bezug auf alle Ziele Bericht erstatten. Sie müssen angeben, auf welche 

spezifischen Ziele (aus diesem Anhang) sie ihre Maßnahmen konzentrieren werden, entweder 

durch gezielte Gleichstellungsmaßnahmen oder durch die durchgängige Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekt bei anderen Maßnahmen (auf der maßgeblichen Ebene je nach Art des 

Programms). Eine systematische Gleichstellungsanalyse während der Ausarbeitung neuer 

Maßnahmen wäre ausschlaggebend für die Auswahl der Indikatoren. Die Auswahl der spezifischen 

Ziele aus dem Anhang und der Indikatoren soll im zweiten Halbjahr 2016, möglichst auch in 

Abstimmung zwischen allen EU-Akteuren, abgeschlossen werden. Die Dienststellen der 

Kommission und der EAD (auf Ebene der EU-Delegationen und der zentralen Dienststellen) 

werden jährlich über den Beitrag der EU zu mindestens einem Ziel pro thematischem 

Schwerpunkt Bericht erstatten6. Der Beitrag der EU wird definiert als Entwicklungsergebnisse 

und direkte Ergebnisse von Projekten und Programmen der EU, die unmittelbar der Verwirklichung 

der spezifischen Ziele dieser Arbeitsunterlage zugeordnet werden können. 

                                                 
6 Dies gilt nicht für die GD ECHO, da die Aktivitäten im Rahmen ihres humanitären 

Mandats nur einen der thematischen Schwerpunkte abdecken. 
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